
 

 

Vorblatt 
Problem: 
Die gerätespezifischen Anhänge der Richtlinie 2004/22/EG enthalten Anforderungen, die an die 
verschiedenen Messgerätetypen angepasst sind. Darin sind besondere Bestimmungen in Bezug auf 
Fehlergrenzen enthalten, die die Genauigkeit und die Leistung von Messgeräten gewährleisten und 
sicherstellen, dass die Messabweichung unter Nennbetriebsbedingungen und ohne das Auftreten einer 
Störgröße die zugelassenen äußersten Abweichungen (Fehlergrenzen) nicht überschreitet. 

Ziel: 
Nummer 7.3 Anhang I der Richtlinie 2004/22/EG enthält eine allgemeine Schutzbestimmung, wonach bei 
Durchflüssen oder Strömen außerhalb des zulässigen Bereichs der Fehler eines Messgerätes für 
Versorgungsleistungen keine übermäßige einseitige Abweichung aufweisen darf. Jedoch hat sich gezeigt, 
dass auch gegen übermäßige einseitige Messabweichungen innerhalb des zulässigen Bereichs durch diese 
Geräte ein Schutz erforderlich ist, damit sichergestellt ist, dass die zugelassenen äußersten Abweichungen 
durch ein Messgerät nicht ausgenutzt werden können und nicht eine der Parteien, die von dem mit der 
Messung verbundenen Vorgang betroffen sind, systematisch begünstigt wird. 

Inhalt /Problemlösung: 
Änderung der Eichvorschriften des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesens zur Anpassung an 
die Richtlinie 2009/137/EG wie folgt: 

 -  Eichvorschriften für Elektrizitätszähler, elektrische Tarifgeräte und Zusatzeinrichtungen 

 -  Eichvorschriften für Gaszähler und Mengenumwerter 

 -  Eichvorschriften für Messanlagen für die kontinuierliche und dynamische Messung von 
 Flüssigkeiten außer Wasser 

 -  Eichvorschriften für Wärmezähler für flüssige Wärmeträger und 

 -  Eichvorschriften für Wasserzähler 

Alternativen: 
Keine 

Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
– Finanzielle Auswirkungen: 
Keine 

– Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
– – Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine 

– – Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen: 
Es werden keine Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Unternehmen verursacht. 

– Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 
Keine 

– Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 
Es hat sich gezeigt, dass auch gegen übermäßige einseitige Messabweichungen innerhalb des zulässigen 
Bereichs durch diese Geräte ein Schutz erforderlich ist, damit sichergestellt ist, dass die zugelassenen 
äußersten Abweichungen durch ein Messgerät nicht ausgenutzt werden können und nicht eine der 
Parteien, die von dem mit der Messung verbundenen Vorgang betroffen sind, systematisch begünstigt 
wird. 

– Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
Keine 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen fallen in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 

Union, Rechtsumsetzung der Richtlinie 2009/137/EG 



 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine 


